
Sperrgutabfuhr 
Was darf ich bereitstellen?

Allgemein Sperrige Haushaltsgegenstände, 
die auch nach zumutbarer Verklei-
nerung nicht in die Abfallbehälter 
passen

Gegenstände, die mehr als 50 Kilo-
gramm wiegen und/oder länger 
als zwei Meter sind. 

Restabfall, Papier und Kartonagen, 
Verpackungen, Glas, Grünschnitt, 
Textilien

Holz Betten Bau- und Renovierungsabfälle

Holz aus dem Innenbereich Bauholz, Gartenholz, Zäune

Kleinmöbel Fußböden, Teppichböden 

Schränke, Stühle und Tische (ohne 
Glas)

Möbel mit Glas

Altmetalle Fahrräder (bitte extra kennzeichnen) Autoreifen, sonstige Autoteil

Gasherde, (Öl-)Ofen (vollständig 
entleert 

Gewerbeabfälle

Kinderwagen Nachtspeicheröfen

Wäscheständer, Bügelbrett Öltanks

Elektrogeräte EDV-Geräte Heizkörper

Fernseher, Homeentertainment Klimaanlagen

Großelektrogeräte („Weiße Ware“) Leuchtstoffröhren, Energiespar-
lampen

Küchen-Kleingeräte Tonerkartuschen

sonstige Restabfälle Matratzen Bauschutt, Erdaushub, Fliesen, 
Styropor

Polstermöbel Kleinteile, z.B. Blumentöpfe

Teppiche Porzellan, z.B. Toilettenschüsseln

Schadstoffe, z.B. Akkus, Batterien, 
Farben, Lacke 

Fragen oder Anregungen? 
Sie erreichen uns montags bis freitags über die Hotline „AZS-Direkt“  (06221 58-29999) von 8 bis 13 Uhr. 

Um Verletzungen zu vermeiden, müssen alle Gegenstände frei von Glas, Nägeln, Schrauben etc. sein. 

Gegenstände, die nicht zum Sperrgut gehören, werden nicht mitgenommen und sind auf eigene Kosten 
zu entsorgen.



Sperrgut getrennt bereitstellen  
So funktioniert es!


